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Schilling 4 Pfennig , was heute 72 , 04 M . ſind. Auch erſchie⸗
nen die Schuldner nicht zu dem auf 6. Juni 1469 in der

Pfarrkanzlei zu Sand feſtgeſetzten Termin . Nun beſchwört
der Vertreter der Johanniter die Anſprüche derſelben gegen

die Beklagten , welche in Abweſenheit verurteilt werden . Der
Schultheiß von Sand erhält den Auftrag , die Johanniter in

die für die Zinſen verpfändeten Güter einzuweiſen . — Als

Merkwürdigkeit bemerkt ſei , daß das Kloſter St . Johann zum

Grünen Wörth in Straßburg das beliebte Abſteigequartier
des Kaiſers Maximilian I . war . Dasſelbe iſt in ſeinen Re⸗

dten noch erhalten im heutigen Bezirksgefängnis , dem Raſ⸗

pelhaus , am Schlachthausſtaden in Straßburg . Die heutigen
Inſaſſen werden kaum ahnen , welche erlauchten Gäſte jene

heiligen Hallen ſchon beherbergt haben . So wechſeln die

Zeiten ; ſchwindet der Glanz der Welt .

Ka p . IV. Politiſche Verhältniſſe bis zur

Reformation .

Vielleicht könnten die im vorigen Kapitel gegebenen Aus⸗

züge aus den Sander Urkunden manchem als zu zahlreich
und überflüſſig erſcheinen . Doch dienen ſie dazu , ein Bild

von den Laſten zu geben , welche unſere Vorfahren zu tragen
hatten . Nicht einmal auf Vollſtändigkeit kann obige Dar⸗

ſtellung Anſpruch machen , denn niemand weiß , wie viel ver⸗

loren gegangen iſt an alten Urkunden . Aber die Kloſter⸗

laſten waren nicht die einzigen . Auch die weltliche Herrſchaft
forderte ihren Tribut . — Mit der ſinkenden Macht der Ho⸗
henſtaufenkaiſer Hand in Hand geht die Auflöſung des Her⸗
zogtums Alamannien in eine große Zahl kleiner Gebiete ,
Welche den verſchiedenſten Herren zu eigen werden . Die da⸗
mals eintretende allgemeine Meiſterloſigkeit wird es wohl
auch dem Biſchof von Straßburg ermöglicht haben , über ein

Gebiet ſeiner Diözeſe zu Gunſten ſeines Stammhauſes zu

verfügen . Biſchof Konrad III . von Straßburg , ein Lichten⸗
berger , von welchem wir ſchon geſprochen haben und welcher
1273 —1299 amtierte , gibt viele Stiftsgüter ſeinen Neffen
zu Lehen ( Vergl . Lehmann , Urkundliche Geſchichte der Graf⸗
ſchaft Hanau⸗Lichtenberg 1862 Band 1J. Seite 22 ff . ) . Schaible
bringt Seite 17 die etwas ſonderbar klingende Notiz , der Bi⸗

ſchof habe 1282 ſeinen Neffen 600 Mark Silbers als Hei⸗
ratsgut auf das Lehen zu Willſtätt geſchenkt . Merkwürdiger⸗
weiſe ſind mir ſonſt keine genaueren Nachrichten über dieſen
Punkt , auf den ich beſonders achtete , aufgeſtoßen , ſo daß ſich
Näheres nicht feſtſtellen läßt . 1289 erwirbt der Biſchof , wel⸗

cher ohne Zweifel ein weltkluger Herr war und den aufge⸗
henden Stern des Habsburgers erkannte , von Kaiſer Rudolf
I . von Habsburg das Privileg , daß die Lichtenberger Lehen
auch in weiblicher Linie vererbt werden . Biſchof Konrad

hatte als treuer Anhänger Rudolfs verſtanden , ſich den Kai⸗
ſer zu verpflichten . ( Vergl . Lehmann J. 24 . ) Damit iſt das
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Schickſal Sands für die ganze Zukunft beſiegelt , denn Sand

iſt ein Teil des Amtes Willſtätt . ( Schaible , Seitel7 f . ) Die

Lichtenberger waren ein kleines Geſchlecht , und daß ſie groß
wurden , verdanken ſie nicht ihren Tugenden , ſondern der Fa⸗
milienverbindung mit dem Straßburger Bistum . Einzelne
von ihnen haben ſogar ihren Namen mit ſtarken Makeln be⸗

fleckt . Die Lichtenberger beteiligten ſich an den Kämpfen
jener rauhen Zeit aufs eifrigſte und zwar nicht immer glück⸗
lich und ehrenvoll . Sogar in die Acht des Reiches und in den

Bann der Kirche ſind einzelne von ihnen gekommen . Doch
dürfen wir uns nicht ſo ſehr auf Einzelheiten einlaſſen . Wer

ſich dafür intereſſiert , findet es am kürzeſten und bequemſten
bei Rathgeber , Die Grafſchaft Hanau⸗Lichtenberg , Straß⸗

burg 1876 ( beſonders Seite 27 ; 58 ff . ; 80 f . ; etc . ) . Was hier
von Einzelheiten zuſammengeſtellt wird , dient nur , um das

große Geldbedürfnis auch der weltlichen Herren zu illu⸗

ſtrieren .
Nach Rudolfs Tod hielten die Lichtenberger zum Hauſe

Oeſterreich , auch während nach Rudolfs Tode Adolf von Naſ⸗

ſau über Deutſchland herrſchte ( vergl . Rathgeber Seite 45 ) .

Damals konnten unſere Sander Vorfahren ein Stück Welt⸗

geſchichte in ihrer Nähe an ſich vorüber fluten ſehen . Adolf

von Naſſau zieht über Offenburg , Baden , Heidelberg nach
Speyer und fällt 1298 bei Gelſhaufen⸗ Wenn auch die ei⸗
gentliche Heerſtraße von Offenburg über Appenweier führt ,
werden damals die Sander doch nicht unberührt geblieben
ſein . Biſchof Konrad erlebte alſo noch den Triumph der

Habsburgiſchen Sache , aber auch bei ihm ſchlug die Schick⸗
ſalsſtunde . Er ſtirbt den 1. Auguſt 1299 an einer vor Frei⸗
burg bei einer Fehde erlittenen Verwundung und liegt im

Straßburger Münſter begraben . ( Rathgeber Seite 46 . ) Aber

ſeine Schöpfung , das Hanauerland bleibt am Leben , und es

muß an allen Schickſalen teilnehmen , welche jene rauhe Zeit
über kleine Gebiete heraufbeſchwor .

Schon 1315 wird ein Sturm erwähnt , deſſen Spuren ohne
Zweifel auch Sand berührten , wie ſo oft ſpäter , wenn auch
Sand in den aufbewahrten Nachrichten nicht direkt genannt
iſt . ( Vergl . Ruppert , Beiträge zur Geſchichte der Ortenau ,

Achern 1878 , Seite 11 ; Schaible , Seite 22 , gibt das Jahr
1317 . ) Markgraf Rudolf von Baden plündert und verbrennt

Willſtätt ; dafür machen die Straßburger im Verein mit den

Offenburgern der Staufenburg einen Gegenbeſuch und hau⸗
ſen dort übel . Jedenfalls ging der Zug des Markgrafen und

dann der Straßburger hin und zurück über Sand , und Sand
wird wohl kaum ungerupft geblieben ſein , wenn Willſtätt ſo
ſtark verheert wurde . — Uebrigens iſt dies nicht das erſte
Mal , daß Willſtätt die Ehre , befeſtigt zu ſein , teuer bezahlen
mußte . Schaible berichtet Seite 20 f. von einer Heimſuchung
Willſtätts durch die Straßburger 1262 . Und ſpäter hat Will⸗

ſtätt wiederholt ähnlich gelitten . Iſt aber das Verderben
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einmal entfeſſelt , dann ſchreitet es verheerend gern über alle

Ufer auf eigener Bahn . So war Willſtätt für Sand eine

gefährliche Nachbarſchaft , auch wenn Sand in den kriegeri⸗
ſchen Operationen um Willſtätt keine Rolle ſpielt .

Das Jahr 1392 bringt für Willſtätt abermals ein Unge⸗
witter , von dem auch Sand ſeinen Teil abbekommen haben

wird ( vergl . Ruppert S . 24 ) . Straßburg war 1392 in die

Acht erklärt und bedrängt . Da brachen die in der Stadr

eingeſchloſſenen Bürger und Söldner aus und legten Will —⸗

ſtätt in Aſche . Auch die ganze Gegend von Offenburg bis

Lahr durchzogen ſie ſengend und brennend an einem Tag .

Ueberhaupt iſt die ganze Zeit voller Krieg und Kriegsge⸗

ſchrei , und entſetzliche Untaten geſchehen , die den Leſer mit

Grauen erfüllen , jedoch hier übergangen werden müſſen ,

weil Sand ſelbſt dabei nicht genannt wird . Jeder Herr
nahm ſich von Städten und Land , was ihm gelegen war und

ſo viel er konnte . All das war nur möglich infolge der un⸗

glaublichen Schwäche des Reichsregimentes . So haben wir

den handgreiflichen Beweis , welch gewaltiges Intereſſe jeder

Einzelne hat , daß eine ſtarke Obrigkeit die öffentliche Ord⸗

nung beſchützt . Wer es mit unſerm Volk gut meint , ſoll ihm
das Elend der Zerſplitterung in der Vergangenheit vor die

Augen ſtellen , denn aus der Zerſplitterung iſt aller öffentli⸗

che Jammer entſprungen .
Leider haben es unſere Sander Vorfahren nicht bloß mit

den in Kap . 3 genannten Klöſtern , auch nicht bloß mit der

Lichtenbergiſchen Herrſchaft zu tun ; neben den Genannten

beſaßen noche andere Herren Macht und Rechte in Sand , und

es iſt ſehr fraglich , ob die uns bekannt gewordenen ſämtliche

ſind . Laut Urkunde vom 8. Januar 1372 ( Karlsruher Ar⸗

chiv , Sektion Hanau⸗Lichtenberg Conv . 60 Nr . 477 ) verkauft

Edelknecht Reinhold Röder ( von Diersburg 2 ) dem Ritter

Johann von Mülnheim , Sohn des Henſelin von Mülnheim ,

benannte Leibeigene zu Niedern - Sand , Querbach und Wind⸗

ſchläg um 8 Pfund , gleich 624 M . heutiger Währung . Der

Leibeigene lebte in einem Zuſtand wirtſchaftlicher und per⸗

ſönlicher Unfreiheit , welcher einige Aehnlichkeit hat mit dem

Sklaventum . Strafrechtlich war der Leibeigene hauptſäch⸗

lich nur durch die Kirche geſchützt ; gerade das iſt der Ruh⸗

mestitel des Chriſtentums , ſich ſtets der Schwachen angenom⸗

men zu haben . Sonſt haben die Leibeigenen unbemeſſene

Dienſt⸗ und Abgabepflicht . Auch war ihr Ehe - und Vermö⸗

gensrecht beſchränkt . Wie lange dieſe Leibeigenſchaft den

7 von Mülnheim gegenüber dauerte , läßt ſich nicht

agen .

Aus dem Anfang des 15 . Jahrhunderts hören wir von

neuen Kriegsſtürmen , welche auch für Sand ihre Wirkung
ausüben mußten . Gräüf Ludwig IV . von Lichtenberg nämlich

erlebte in einer Fehde beſonders wechſelvolle Schickſale . Er

wurde 1409 gefangen und erſt nach 3 Jahren um 30 000 fl .
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gervater , dem Markgrafen Bernhard von Baden , die Aemter

Willſtätt und Lichtenau auf 10 Jahre zur Nutznießung einzu⸗

räumen . Mit Willſtätt kamen 8 zugehörige Dörfer an den

Markgrafen , darunter auch Sand . Dagegen übernimint der⸗

ſelbe die auf den Aemtern haftenden Schulden ſeines Schwie⸗

gerſohnes ( Vergl . Lehmann J. Seite 202 . ) Ohne Zweifel hat

Baden ſich ſchadlos zu halten verſtanden an den ihm 10 Jah⸗

re lang zufallenden Gülten und Zehnten der verpfändeten

Ortſchaften , und unſere Vorfahren mußten büßen , was der

Landesherr ihnen eingebrockt hatte . Kein Wunder , daß die

Leute paſſiv und gleichgültig wurden gegenüber den Wechſel —

fällen des Schickſals . — Die obigen Angaben werden beſtä⸗

tigt durch die Regeſten der Markgrafen von Baden und Hach⸗

berg 1050 —1515 , herausgegeben von der badiſchen hiſtori⸗

ſchen Kommiſſion , Innsbruck 1900 , Band J . Seite 280 : Den

9. Mai 1412 übergibt Herr Ludwig zu Lichtenberg mit Zu⸗

ſtimmung ſeines Bruders Johann ſeinem Schwiegervater

Bernhard auf 10 Jahre alle Schlöſſer , Land und Leute dies⸗

ſeits des Rheins , wobei ausdrücklich „ Sanden “ mitgenannt

wird . Alſo hatte Sand ſchon einmal das Vergnügen , badiſch

zu ſein ; doch wird es dieſes Vergnügen teuer genug bezahlt

haben . Unter demſelben Datum fertigt Markgraf Bern⸗

hard eine Urkunde , wonach er die von den Lichtenbergern
verpfändeten Schlöſſer und Dörfer nach Ablauf der 10 Jahre

zurückzugeben verſpricht .
Schon 1429 kamen neue Kriegsſtürme der Lichtenberger

gegen Straßburg , bei welchen abermals Willſtätt in Mitlei⸗

denſchaft gezogen wurde . ( Vergl . Schaible Seite 26 . ) In⸗

folge des dabei erlittenen Unglücks und der dadurch hervor⸗

gerufenen Gemütsverſtimmung dankt der Lichtenberger Lu⸗

demann ab . Seine beiden Söhne Jakob und Ludwig V . re⸗

gieren zuerſt gemeinſam unter Vormundſchaft , bis 1440 Tei⸗

lung ſtattfand , wobei das Amt Willſtätt mit Sand und

Schweighauſen dem älteren Bruder Jakob zufällt . ( Vergl .

Lehmann 1 . 252 . ) Aus dieſem Anlaß wird das „ Saalbuch der

Grafſchaft Hanau⸗Lichtenberg von 1441 “ entſtanden ſein ,

aus welchem mir durch Dr . Beinert in Mannheim eine No⸗

tiz , welche Schweighauſen betrifft , zugegangen iſt : „ Schweig⸗

hauſen gibt 1441 : 16 Pfd 12 Schill . 10 Pfennig herrſchaft⸗

liche Zinſen “ ; in unſerm Gelde 998 1 50 § . Bedenken wir ,

daß Schweighauſen in Sand aufgegangen iſt , und verglei⸗

chen wir mit der damaligen Steuerlaſt Schweighauſens die⸗

jenige Sands von heute , ſo wird man nicht viel mehr von

Steuerdruck hören , zumal unſer Staat ſeine Untertanen vor

„ ſonſtigen “ Abzapfungen zu ſchützen verſteht .

Dieſer Jakob muß ein höchſt merkwürdiger Herr genannt

werden ; trieb er doch Nekromantie und Aſtrologie . Nekro⸗

mantie iſt Wahrſagung durch Geiſterbeſchwörung ; man

wollte die Seelen Abgeſchiedener heraufbeſchwören , um ſie
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aus der Stellung der Sterne zukünftige Ereigniſſe voraus⸗

ſagen zu können . Wegen ſeines langen Bartes hieß Jakob
der Bärtige “ ( vergl . Lehmann 1. 258 ) . Mit einiger Phan⸗
taſie könnte man aus ſeiner Lebensgeſchichte einen abwech⸗
ſelungsreichen , aber traurigen hiſtoriſchen Roman machen .

Doch wir in Sand haben dafür keine Zeit . Was hier zu⸗

ſammengeſtellt wird , dient nur dazu , ein Licht auf die da⸗

maligen öffentlichen Zuſtände zu werfen . In die Jahre
1462 und folgende fällt ein ſehr unſauberer und hochdrama⸗
tiſcher Liebeshandel mit einer Konkubine , der ſchönen Bar⸗

bel von Ottenheim , welche ihn eine Zeit lang völlig be⸗

herrſchte und alle anderen Rückſichten vergeſſen ließ . Doch
mußte ſie vor dem ſittlichen Rechtsgefühl ſchließlich aus

Buchsweiler weichen und lebte dann behaglich vom Lohn ih⸗
rer Sünden im Stephansfelder Kloſterhof zu Hagenau .
Aber hier ereilte ſie 1484 ihr Schickſal : ſie wurde als Here
und wegen ſonſtiger Miſſetaten in Hagenau hingerichtet .
( Vergl . Rathgeber pag . 65 ff . ; Lehmann II . 424 . ) Sie hin⸗
terließ Güter , Hausrat und Keinodien , welche nach dem da⸗

maligen Brauch von der Juſtiz eingezogen , aber von den

Grafen von Hanau und Bitſch reklamiert wurden , weil die

Güter von dem 1480 verſtorbenen Jakob von Lichtenberg
herrührten . Hätte das ihr einſtiger Freund , Jakob von

Lichtenberg , gewußt , er hätte ſich im Grabe umgedreht .
Doch werden wir zugeben , daß diesmal eine blinde Juſtiz ei⸗

nen guten Fang gemacht hat . Leider werden wir ſpäter
mehrmals von unſchuldigen Opfern des Hexenglaubens in

unſerer nächſten Nähe zu reden haben . —

Auch ſonſt führten die Brüder Jakob und Ludwig V. von

Lichtenberg ein äußerſt unruhiges Leben . Sie lebten in

langwieriger Fehde mit den Grafen von Leiningen , welche
die weiteſten Kreiſe in Anſpruch nahm und gewaltiges Auf⸗
ſehen erregte , aber hier übergangen werden muß , da dabei
Sand weiter keine Rolle ſpielt , außer daß es mit anderen

Untertanen der Lichtenberger zu den rieſigen Kriegskoſten
beitragen durfte . Letzteres iſt der Grund , weshalb die Sa⸗

che hier überhaupt erwähnt wird . Gelegentlich dieſer Feh⸗
den , bei denen es außerordentlich gewalttätig und roh her⸗
ging , kam Jakob mehrfach in Reichsacht . ( Vergl . Lehmann
J . 306 ff . ) Merkwürdigerweiſe wurde er trotzdem vonKaiſer
Friedrich III . , des heiligen Römiſchen Reiches deutſcher Na⸗
tion „ Schlafhaube “ , wie ihn ein bekannter Hiſtoriker nennt ,

im Jahr 1458 in den Grafenſtand erhoben . ( Vergl . auch
Leitz , Geſchichte der Gemeinde Freiſtett , Kehl 1890 bei Mor⸗

ſtadt , Seite 44 . ) Damit beſaßen die Lichtenberger als ge⸗
waltige Errungenſchaft das Recht , rot ſiegeln zu dürfen ,
ſtatt wie bisher als Freiherren grün . Dieſe Gunſt verdan⸗
ken ſie nicht etwa ihren Verdienſten um Kaiſer Friedrich III . ,
ſondern ihrem Trotz . ( Vergl . Rathgeber Seite 63 . ) Der
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ſchwachmütige Kaiſer mag gedacht haben , wie unſer Volk zu

ſagen pflegt : Einem böſen Hund gibt man ein Stück Brot .

Die Folgen der Unruhen jener Zeit werden unſerer Be⸗

völkerung bald fühlbar geworden ſein . Schon 1451 ſieht

ſich Fakob gezwungen , gegen ein Darlehen von 1500 guten

rheiniſchen Gulden ein Achtel ſeiner geſamten Herrſchaft

auf zehn Jahre an den Markgrafen Jakob von Baden zu

gemeinſamem Beſitz und Genuß einzuräumen ; aber ſchon

1456 bezeugt Markgraf Karl von Baden , Sohn Jakobs von

Baden , daß die Pfandſchaft eingelöſt und jenes Achtel der

Lichtenberger Herrſchaft wieder an die rechtmäßigen Herren

zurückgefallen iſt . Lehmann 1. 274 . ) — Auch von der Stadt

Straßburg hatte derſelbe Jakob von Lichtenberg ſchon im

Dezember 1450 tauſend Gulden geborgt , rückzahlbar in 2

Jahren , und dafür unter anderem die Hälfte von Willſtätt

verpfändet , um gegen die Leininger rüſten zu können . ( Bgl .

Lehmann I . 271 . Die Angaben Schaibles Seite 33

mit dem Jahr 1453 ſcheinen irrtümlich zu ſein . ) Daß alle

dieſe Summen aus den Taſchen der Untertanen bezahlt wer⸗

den mußten , läßt ſich denken .

Uebrigens war Jakobs Freundſchaft mit den Straßbur⸗

gern keine ſehr dauerhafte . Schaible erwähnt Seit 35

mehrere Straßburger Verbietbriefe gegen Jakob und ſeine

Untertanen : Die Straßburger ſollten keine „ Gemeinſame “
mit Jakobs Untertanen haben . Daß darunter auch die

Sander litten , wenn auch vielleicht weniger als die aus⸗

drücklich genannten Leute von Willſtätt , Kork und „ Nuw⸗

mühle “ , läßt ſich denken .

Wenn auch unter dem kraft⸗ und tatloſen Kaiſer Friedrich

III . das Fauſtrecht ſich ungeſtraft breitmachen konnte , ſo

büßte Jakob doch durch die Hand eines Höheren ſeine Fre⸗

vel . Sogar die Brüder Jakob und Ludwig V. , von denen

der zweite ein beſſeres Zeugnis erhält als der erſte , gerieten

in Irrungen und „ Spänne “ , bei welchen die ſchöne Barbel

eine unheilvolle Rolle geſpielt hat . Nach dem unterbroche⸗
nen unſittlichen Verhältnis mit jener ſcheint Jakob mit

Gott und der Welt zerfallen zu ſein , und mit dem zunehmen⸗
dem Alter gerjet er in ſteigende Vereinſamung und innere

Verfinſterung . Auf Anſtiften des Biſchofs Ruprecht von

Straßburg vermachte der kinderloſe Jakob ſeine Herrſchaft

einem Fremden 1468 , was er aber 1470 widerrief . ( Vergl .

Schaible Seite 87 und Lehmann J . Seite 347 und 363 . )

Nachdem die Brüder , von denen Ludwig V. im Jahre 1471

ſtarb , ſich ausgeſöhnt hatten , ſollte die ganze Lichtenbergiſche

Herrſchaft an Ludwigs Töchter Anna und Elſe , bezw . an

ihre Gatten , den Grafen Philipp J. von Hanau und den

Grafen Symon Wecker IV . von Zweybrücken⸗Bitſch , fallen .

Doch wollte Biſchof Albrecht von Straßburg , Nachfolger des

vorher genannten Biſchofs Ruprecht , nicht von den in je⸗

nem vernichteten Teſtament ihm zugedachten Vorteilen ab⸗
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ſtehen . Er beſtach einen gräflichen Kämmerling , das 1480

erfolgende Abſterben Jakobs einige Tage zu verheimlichen .
Dies war nur möglich infolge der zunehmenden Menſchen⸗
ſcheu Jakobs , welcher ſich immer mehr den dunkeln Mäch⸗
ten des Aberglaubens , die ſchon oben erwähnt wurden , hin⸗
gab . Der Diener allein durfte das Krankenzimmer Jakobs
betreten und trug noch Speiſen für ihn hinein , als er ſchon
tot war , um die Umgebung zu täuſchen , bis Biſchof Albrecht
ſich in Beſitz des Schloſſes und Amtes Willſtätt geſetzt hatte .

( Vergl Lehmann J. 368 . ) Die geſetzlichen Erben verſtanden
ſich , um nicht die hochſtiftiſchen Lehen des Straßburger Bis⸗
tums einzubüßen , zu einer gütlichen Abfindung des Biſchofs
Albrecht um 8000 Goldgulden . ( Vergl . Lehmann J. 363 . )

Daß von dieſen Vorgängen auch unſer Sand mitberührt
wurde , läßt ſich denken , denn daraus erklärt ſich das große
Geldbedürfnis auch der neuen weltlichen Herrſchaft , wovon

wir noch reden werden . — Um über den weiteren Verlauf
der Herrſchaftswechſel von vornherein Klarheit zu ſchaffen ,
folgt gleich hier eine ſummariſche Zuſammenſtellung : 1486
kommt unſer Gebiet an die Grafen von Hanau , während
die Linie Zweybrücken - Bitſch die andere Hälfte der Graf —
ſchaft an ſich zieht . 1570 gewinnen die Hanauer Grafen
auch jene andere Hälfte infolge Verheiratung des Erbgrafen
von Hanau mit der Erbin der im Mannesſtamme erlöſchen⸗
den Linie Zweybrücken - Bitſch . Auch die Hanauer Grafenfa⸗
milie ſtirbt im Mannesſtamme aus im Jahre 1736 , und das
Gebiet kommt durch Heirat an die Landgrafen von Heſſen⸗
Darmſtadt bis 1803 , wo Heſſen infolge des Reichsdeputa⸗
tionshauptſchluſſes auf die Aemter LichtenarL - Willſtätt zu
Gunſten Badens verzichtet . ( Vergl . Kiefer , Pfarrbuch der
Grafſchaft Hanau⸗Lichtenberg , Straßburg 1890 Seite 2. ) Die
Verwaltung der Aemter geſchieht anfangs noch durch Vögte
oder Amtmänner . Erſt ſpäter wird ein Regierungskolleg
mit feſt umſchriebenen Normen in Buchsweiler geſchaffen .

So beneidenswert die Lage der Privilegierten im Ver⸗
gleich zu den Untertanen dem Fernſtehenden erſcheinen mag ,
es gab doch auch für ſie manches Opfer , welches ſie ihrer Stel⸗

lung bringen mußten . Die Grauſamkeit jener Zeit zeigt
die für die neue Hanauer Herrſcherfamilie geltende „ Erbord⸗
nung “ von 1458 , nach der nur ein Sohn weltlich bleiben durf⸗
te , während die übrigen Söhne „geiſtlich “ werden mußten ,
um Erbteilungen zu verhüten , wie ſie zum Beiſpiel in den

Thüringiſchen Staaten eine bis in die Gegenwart reichende
Wirkung geübt haben . Ebenſo ſollte von den Töchtern nur

eine in die Ehe treten dürfen mit 10000 Gulden Aus⸗
ſteuer , gleich 300 000 / in unſerm Geld ( nach Hanauer ) .
Dieſe Ausſteuer wurde als ſogenannte Fräuleinſteuer vom

Volk durch außerordentliche Umlage erhoben . Die anderen
Töchter wanderten ins Kloſter . ( Vergl . Lehmann II . Seite
411 f . ) Das war ungewollt das ſicherſte Mittel , ein Regen⸗



44

tenhaus auf den Ausſterbeetat zu ſetzen , wenn die Regie⸗

rungsnachfolge nur auf 2 ( oder 4) Augen ſteht . Aber von

einer Regentenfamilie iſt es unbegreiflich unklug , ſich auf ſo

unmenſchliche , ſcheinkluge Auswege einzulaſſen . Daß jene

Erbordnung nicht bloß auf dem Papiere geſtanden hat , ſon⸗

dern wirklich beobachtet wurde , beweiſt ein Blick auf die von

Lehmann am Schluß ſeines Werkes gegebene Zuſammenſtel⸗
lung der Hanauer Familienglieder in einem Stammbaum .

Zum Beiſpiel Graf Philipp III . von Hanau hatte fünf un⸗

verehelichte Geſchwiſter , und Graf Ppilipp IV . beſaß drei

Schweſtern im Kloſter , während eine einzige verheiratet war .

Die Ausſteuer dieſer drei Schweſtern als Nonnen betrug je

600 fl . , in unſerem Gelde 15 600 Al , nach dem Kurs Anfang

des 16 . Jahrhunderts , wobei die betreffenden Klöſter immer⸗

hin noch ein mäßiges Geſchäft machten . Das mag für man⸗

ches gnädige Fräulein bitteres Herzweh und Tränen gegeben

haben . Es war dies nichts anderes als die Einkaufung der

Kinder in einem Pfründehaus behufs lebenslänglicher Er⸗

nährung und Verpflegung . Dagegen die zum Geiſtlichwer⸗

den gezwungenen jungen Grafen werden es ſchon verſtan —

den haben , ſich auf andere Weiſe ſchadlos zu halten , wie wir

am Beiſpiel des Straßburger Biſchofs Wilhelm von Dieſt

1393 —1439 ſahen : natürlich konnte das kirchliche Leben un⸗

ter ſolchen Klerikern nur Schaden nehmen . Erſt die Ein⸗

führung der Reformation hat hier eine Aenderung gebracht ,

indem man aus den Söhnen keine Prälaten , aus den Töch⸗

tern keine Nonnen mehr machen konnte .

Während die Großen ſich um Großes ſtritten und gegenſeitig

aufrieben , bekämpften ſich in dieſer unruhigen Zeit auch die

Kleinen um Kleines . Nur ſind darüber keine ſchriftlichen

Aufzeichnungen auf uns gekommen , ſondern man weiß nur ,

daß auch im Kleinen Kampfe ſtattgefunden baben miiſſen .

Glücklicherweiſe fanden die Kleinen leichter und ſchneller den

Weg zur Ordnung als die Großen . Beweis iſt der im Jahre

1476 entſtandene und ſpäter den Bedürfniſſen der fortſchrei⸗

tenden Zeit entſprechend ergänzte Korker Waldbrief , durch

welchen über einen großen , der ganzen Landſchaft angehöri⸗

gen Beſitz feſte Ordnungen geſchaffen werden . ( Vergl . Leitz ,
Geſchichte der Gemeinde Freiſtett , Verlag Morſtadt Kehl S .

13 . ) Da der Korker Wald , wie wir noch hören werden , im

Leben der Gemeinde Sand ſehr lange eine verhängnisvolle

Rolle geſpielt hat , welche noch heute unvergeſſen iſt , verlohnt

es ſich , darauf einzugehen , ſoweit dadurch Sand berührt wird .

Einiges davon wurde ſchon am Anfang dieſer Chronik dar⸗

geſtellt , ſoweit es ſich um ältere Verhältniſſe handelt .

Um allen Irrtümern vorzubeugen , iſt gleich zu bemerken ,
daß der urſprüngliche Korker Waldbrief ſehr verſchieden iſt

von dem mit ſagenhaften , ſogar heidniſchen Elementen aus⸗

geſchmückten ſogenannten Korker Waldbrief von 1608 , wel⸗

cher ſich bei Schaible abgedruckt findet und auch auf dem



12

Sander Rathaus aufbewahrt wird . Die Sander Akten im

Karlsruher Generallandesarchiv beſchäftigen ſich wiederholt
mit dem echten Korker Waldbrief von 1476 , z. B . in einer

Abſchrift vom Jahre 1701 im Sander Aktenkonvolut Nr . 2 .

Hier erſcheint unter dem Titel Korker Waldfrucht die Be⸗

merkung : Die fünf Heimburgtume ( nämlich Kork , Boders⸗

weier , Linx , Appenweier und Windſchläg ) geben jährlich vom

Korker Wald dem Lüthprieſter zu Sandt 4 Viertel Korn und

drei und vier Schilling Pfennige . Letztere Bemerkung war

allen unverſtändlich , welche darüber geſchrieben haben ; ſie

machten daraus 34 Schilling Pfennige . Doch beweiſt das im

Sander Aktenkonvolut 3 enthaltene Schreiben der Korker

Waldgenoſſenſchaft von 1693 , daß damit drei Schilling vier

Pfennige gemeint ſind , ( in unſerm Geld 9 / 88 & nach Ha⸗
nauer ) . Obige Gefälle hat die gräfliche Herrſchaft nach Ein⸗

führung der Reformation 1547 mit der Pfarr Sandt unter

den Frühmeßzinſen an ſich erkauft . Während vor der Refor⸗
mation für obige Leiſtungen der Korker Waldgenoſſenſchaft
der Frühmeßprieſter am Feiertage des Bartholomaeus als

des Sander Ortsheiligen eine Meſſe zu leſen hatte , mußte
nach Einführung der Reformation am Bartholomaeustage
in Sand eine Predigt gehalten werden .

Bis 1796 ſammelt ſich in Kork am 1. Mai das Waldgericht
der Waldzwölfer unter der Korker Linde ( oder Eiche ? ) , wo⸗

bei der Korker Waldbrief verleſen wurde ; 1796 wurde es

zum letzten Mal gehalten ( Schaible Seite 75 f. ) Der Korker

Waldbrief war die Grundlage der Rechtſprechung . Die Bau⸗

ern , welche Pachtgüter bewirtſchafteten , hatten ihre Abgaben
auf den Korker Hof zu liefern : Alljährlich auf Martini ein

Huhn oder 3 Pfennig ( in unſerm Geld gleich 75 Pfennig ) .
Ausdrücklich werden dabei auch Sander als Pflichtige er⸗

wähnt . Als mit der Zeit die kleineren Anſiedelungen heran⸗

wuchſen , begehrten ſie größeren Anteil am Waldnutzen , und

es kam zwiſchen den einzelnen Dörfern wegen der Benützung
zu Totſchlägen . ( Vergl . Badiſches Muſeum Nr . 19 vom 7 .

März 1906 , Beilage der Badiſchen Landeszeitung in Karlsr . )
Schon ein Blick auf die Landkarte belehrt uns , daß die

Ordnung der fünf Heimburgtume Kork , Bodersweier , Linx ,
Appenweier und Windſchläg in uralteZeit zurückreichen muß ,
denn ſie kümmert ſich nicht um die Grenzen des Hanauer⸗
landes , welche zwiſchen Sand und Appenweier - ⸗Windſchläg
eine künſtliche Schranke aufrichten , die urſprünglich nicht vor⸗

handen geweſen ſein kann . Sie kann alſo nicht erſt 1476 neu

geſchaffen worden ſein , ſondern der Korker Waldbrief faßt
bloß das uralte Gewohnheitsrecht zuſammen .

Da man den geſchichtlichen Verlauf nicht mehr wußte , be⸗

mächtigte ſich die dichtende Sage des Stoffes . Auf Burg
Fürſteneck bei Oberkirch habe Herr Eppelin und ſeine Ge⸗

mahlin Utze gewohnt nebſt ihrer Tochter Stäſel ( SAnaſta⸗
ſia ) , welche bei einem Tanz in Nußbach plötzlich verſtorben
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Gut eine Stiftung für das Volk gemacht u . ſ. w .

1480 alſo war , wie wir ſchon gehört haben , das Geſchlecht

der Lichtenberger ausgeſtorben , und bis 1570 ſtehen die

Aemter Lichtenau und Willſtätt unter dem Kondominat , d .

h. unter gemeinſamer Verwaltung der beiden erbberechtig⸗

ten Häuſer . Doch ſcheinen die Hanauer Grafen für unſer

Gebiet ſpeziell die ausübende Gewalt beſeſſen zu haben , denn

nirgends begegnet man Eingriffen der anderen Linie in die

Geſchicke unſerer Gegend . Philipp J. von Hanau ſtirbt noch

1480 . Philipp II . regiert bis 22 . Auguſt 1504 . Die unru⸗

higſte Zeit fällt in die Regierung Philipps III . 1504 bis 15 .

Mai 1538 ; wir werden davon gelegentlich des Bauernkrieges

1525 noch ausführlicher zu reden haben . Am wichtigſten
wurde für das geſamte Hanauerland und damit für Sand

die Regierungszeit Philipps IV. , welcher 1538 —1590 re⸗

giert ( nach Lehmann Band II . Tabelle hinten ; Schaible gibt

irrtümlich 1582 ſtatt 1590 ) . Unter ihm wurde die Reforma⸗

tion bei uns eingeführt . Doch wirft auf ſeinen Charakter die

Notiz ein bezeichnendes Licht , daß er und Pfalzgraf Reichart

zu Simmern wegen alchymiſtiſchen Strebens und Laborie⸗

rens vertrauten Briefwechſel unterhielten . ( Lehmann II . S .

402 f. ) Die Alchymiſten ſuchten die Kunſt Gold zu machen .

Schade , daß dem guten Grafen der Erfolg nicht günſtig war ,

ſonſt hätten wir Sander auch etwas davon abbekommen .

Wichtig für uns wurde auch noch Philipp V. 1590 —- 1599
wegen ſeiner Vermählung mit Luiſe Margaretha Gräfin
von Bitſch ( 51569 ) , der Erbin der 1570 ausſterbenden Bit⸗

ſcher Linie .

Da die BitſcherLinie in unſere Verhältniſſe nicht eingegrif —

fen hat , mögen folgende , der Vollſtändigkeit halber zuſam⸗

mengeſtellten kurzen Notizen genügen : Symon Wecker IV .

( nicht VI . , wie Schaible Seite 41 irrtümlich ſchreibt ) von

Zweibrücken⸗Bitſch ſtirbt 1499 . Ihm folgt ſein Sohn Rein⸗

hard T 1532 , dieſem ſein Sohn Symon Wecker V. ( F 1540 ) ,

dann deſſen Bruder Jakob ( F 1570 ) , welcher neben ſeiner le⸗

gitimen Tochter noch zwei uneheliche Töchter hinterläßt , die

teſtamentariſch mit Legaten ( Vermächtniſſen ) bedacht werden .

Trotzdem die Linie Zweibrücken⸗Bitſch katholiſch geblieben iſt
( Lehmann II . Seite 392 und 398 ) , iſt die Bitſcher Erbin
Luiſe ( oder nobler ausgedrückt „ Ludovica “ ) Margaretha

mit dem proteſtantiſchen Philipp V. von Hanau⸗ Lichtenberg

vermählt , welcher dadurch , wie geſagt , die ganze Grafſchaft
wieder in eine Hand bringt . Wie die Lichtenberger Linie hat

auch die 1570 ausſterbende Bitſcher kein gutes Ende genom⸗

men . Der Geiſt des Unmuts und der Unverträglichkeit ſchlich

ſich in die Familie ein und brachte den Gliedern der Fa⸗
milie bittere Früchte . ( Lehmann II . 369 . )

Leider war die Alchymie des Grafen Philipp IV . unfrucht⸗

bar ; er konnte die Kunſt des Goldmachens nicht finden . Doch
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verſtanden die weltlichen Herren eine andere Art Gold zu

machen deſto beſſer . Es wird deshalb hier der Ort ſein , ei⸗

nen Blick zu werfen auf die herrſchaftlichen Abgaben , welche
unſerm Volk auferlegt wurden . Doch muß ich mir verſagen ,

in jede Einzelheit einzugehen , weil das zu weit führen würde .

Wer Einzelheiten ſucht , möge ſie nachleſen in der Schrift des

Pfarrers Kiefer in Balbronn ( Elſaß ) über die „ Steuern , Ab⸗

gaben und Gefälle in der ehemaligen Grafſchaft Hanau - Lich⸗
tenberg “ ( Verlag Noiriel , Straßburg 1891 ) . Hier ſieht man ,

daß die weltliche Herrſchaft ( wie alle anderen ) nur darauf

aus war , aus ihrem Gebiet möglichſt viel Nutzen zu ziehen ,
und daß ihr zu dieſem Zweck jedes Mittel recht war . Die

Eekenntnis , daß der Landesherr nichts als der erſte Diener

des Staates und ein Wohltäter ſeines Volkes ſein ſolle ,
taucht erſt ſehr ſpät auf . Für unſere Hanauer war der erſte

Fürſt , der dies anerkannte und übte , der Großherzog Karl

Friedrich von Baden , welchem daher gerade bei den Hanau⸗
ern ein beſonders dankbares Gedächtnis gebührt , denn von

den heſſiſchen Wohltaten im Lauf des 18 . Jahrhunderts
merkte unſer Sand nichts , wie wir noch ſelbſt hören werden .

Die oberſte Finanzverwaltung übte die Rentkammer in

Buchsweiler ; ihr unterſtehen dieAmtsſchaffner , der unſrige in

Willſtätt . Die Abgaben wurden teils durch Zwiſcheneinneh⸗
mr teils durch Bürgermeiſter erhoben . Jede Gemeinde hat

einen ! Schultheiß , auch „ Meyer “ oder „ Stabhalter “ genannt

( Ogl . Kiefer S . 12 ) ; dieſe Bezeichnungen wechſeln häufig . Der

Schultheiß vertritt die Herrſchaft u . ihre Rechte den Gemein⸗

den gegenüber u . handhabt die Polizei . Für die zu Sand ge⸗

hörigen Gemeinden gab es nur einen Schultheiß und ein

Ortsgericht , welches mit dem Schultheiß die Angelegenhei —
ten des Gemeindevermögens zu ordnen hatte . Der Schult⸗

heiß wird von der Herrſchaft ernannt ( Kiefer S . 13 ) , iſt alſo
der Gemeinde gegenüber völlig unabhängig und beſitzt durch

ſeinen Rückhalt auf die Herrſchaft einen großen Einfluß auf
alle wichtigeren Gemeindevorgänge . Man kann ſich denken ,

daß die Herrſchaft nur gefügige Werkzeuge zu Schultheißen

gemacht haben wird . Wir haben alſo hier ein äußerſt ſinn⸗
reiches Mittel der Obrigkeit , in jedem Dorf einen zu allem

bereiten Regierungsagenten zu unterhalten ; kein Wunder ,

daß man in den Gemeinden des Hanauerlandes ſo wenig
ſelbſtändiges Leben findet ; die Herrſchaft hatte ein Intereſſe
daran , die Selbſttätigkeit der Untertanen zu unterbinden . —

Das Ortsgericht beſteht neben dem Schultheiß aus dem Bür⸗

germeiſter und aus Schöffen oder Gerichtsleuten . Man be⸗

achte wohl , daß Schultheiß und Bürgermeiſter nicht dieſelbe
Perſonen ſind im alten hanauiſchen Recht : nach unſerer heu —
tigen Ausdrucksweiſe gilt Schultheiß ſo viel als Bürgermei⸗
ſter , damals aber war der , Schultheiß von der Herrſchaft er⸗

nannt , der Bürgermeiſterwird alljährlich von der Gemeinde

erwählt . Wer dieſen Unterſchied nicht beachtet , wird nie⸗
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ſpreche hier aus Erfahrung , nachdem ich die Ortsrechnungen

Sands von 1700 bis 1803 faſt vollzählig durchgearbeitet

habe . Bei den Wahlen des Bürgermeiſters ſind alljährlich
beträchtliche Koſten daraufgegangen , wie ja in jenen alten

Tagen kein wichtigeres Geſchäft vor ſich gehen konnte , ohne

mit Wein begoſſen zu werden . Die Koſten der Wahlen er⸗

ſcheinen regelmäßig in den Gemeinderechnungen . Mit dem

Bürgermeiſterdienſt wurden auch die anderen Gemeinde —

ämter vergeben , z. B . das Anit der Hirten für Rinder und

Schweine , dasjenige der Nachtwächter u . ſ. w .

Im früheren Mittelalter hielt das Ortsgericht ſeine Si —

tzungen in einer Laube , d. h. in einer offenen Halle , ſpäter in

der „ Stube “ , die auch als Wirtſchaft benützt wurde , welche

der „ Stubenwirt “ beſorgte . Hier wird bei jedem Kaufab⸗

ſchluß der „ Weinkauf “ getrunken , ein Ausdruck der noch heu⸗

te im Volke lebt . Vor dem Ortsgericht konnten alle Akte voll⸗

zogen werden , welche heute vor dem Notar geordnet werden ,

z. B . die Aufnahme von Obligationen , von denen noch eine

große Anzahl aus dem 18 . Jahrhundert hier vorhanden iſt ,

allerdings in troſtloſer Beſchaffenheit .
Ueber die Gemeindevermögensverwaltung führt der all⸗

jährlich wechſelnde Bürgermeiſter eine Handliſte . Er liefert

die Abgaben an die Amtsſchaffnei ab . Die Reiſekoſten und

ſonſtigen Vergütungen an den Schultheißen ſpielen in den

Gemeinderechnungen eine große Rolle . Am Schluß ſeines

Amtsjahres hat der Bürgermeiſter Rechnung zu ſtellen , wel⸗

che der Amtmann im Beiſein des übrigen Ortsgerichts ab⸗

hört . Oft findet dieſe Prüfung der Rechnung erſt mehrere

Jahre ſpäter ſtatt , und die Bürgermeiſter blieben oft jahr⸗

zehntelang mit bedeutenden Summen der Gemeinde gegen⸗

über „ im Rezeß “ , d. h. ſie hatten mehr eingenommen als

ausgegeben und hatten den Reſt der Gemeinde zu erſetzen ,

was ihnen oft bedeutende Schwierigkeiten gemacht haben

muß . Ueberhaupt iſt zu ſagen , daß von allen Einrichtungen

der Vergangenheit das Rechnungsweſen das elendeſte iſt , was

mir unter die Augen gekommen iſt . Man könnte noch heute

zornig werden über die hier zu tage tretende Lotterwirtſchaft

ohne Gleichen . In manchen Rechnungen ſah ich Poſten , die

zweimal in Ausgabe gerechnet waren , ohne daß es bei der

Reviſion bemerkt wurde , d. h. die Rechnungsabhör muß da⸗

mals etwas gemütlicher geweſen ſein als heute ; aber jeder

Vernünftige wird unſerer Verwaltung für die Strenge auf

dieſem Gebiet dankbar ſein müſſen , ſo kleinlich ſie bisweilen
in Erſcheinung tritt .

Wie die einzelnen Abgaben nach und nach entſtanden ſind ,

entzieht ſich einſtweilen noch unſerer Kenntnis Jedenfalls

hat man zu jeder Zeit ſo viel genommen als möglich war .

Folalich werden manche Abgaben bis in die erſten Zeiten

zurückreichen . Für unſern Zweck mag es genügen , in der
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Hauptſache zuſammenzuſtellen , welches Ende des achtzehnten
Jahrhunderts die herrſchaftlichen Abgaben eines Bauern

waren . Da war erſtens das onus reale , die Grundlaſten ,
welche nach den alten Rechtsanſchauungen dem Landesherrn
als Eigentümer und Beſchützer von Grund und Boden ge⸗

bühren . Hierher gehören verſchiedene Abgabentitel , z. B.
das Frongeld 3 Gulden vors Jahr , Spinngeld 2 Schilling
bei einem mittleren Bauern ; ferner der Zehnt und die Beth ,
welche innerhalb der Gemeinde auf die Einzelnen umgelegt
wurde . Die Beth oder Bete oder Prekarie , gleich Beiſteuer ,
wurde urſprünglich durch die Herren „ erbeten “ , ohne Recht
auf dauernde Bezahlung ; doch nach und nach wurde ſie ein

verjährtes Recht der Herrſchaft lund alljährlich erhoben .
Aus dem „ Spinngeld “ , welches auch in Sand erhoben wurde ,
bezahlt die Herrſchaft das Getüch zur Hofhaltung . Jeder
Untertan ſollte jährlich für ſie zwei Pfund Hanf ſpinnen
und abliefern oder zwei Schilling Geld als Erſatz dafür
theute 60 3 nach geringſter Schätzung ) . Die Fronlaſten
ſind verſchieden je nach dem Beſitz ; es gab Pferdefröner
Halbfröner mit Karren und Handfröner . Witwen ſind frei .
Urſprünglich war jeder Untertan ohne Einſchränkung fron⸗
pflichtig ohne Entgelt . Die Fronen galten als Reallaſt auf
Grund und Boden . Wo nicht gefrondet wurde , mußte der
Untertan das Frongeld entrichten . Die Steine für die

Willſtätter Mühle z . B . wurden durch Fronen beigeſchafft ;
ebenſo die Steine zum Amthaus u . ſ. w . Fronfrei außer den
Witwen war der Mann der Hebamme , der Schultheiß und
die Hirten . Beim Bauernkrieg 1525 ſuchten die Bauern

insbeſondere eine Erleichterung der Fronen , wie wir noch
hören werden . Eine geradezu ungeheuerliche Beſteuerung
war der Zehnt , zumal der Landmann , wie wir ſchon früher
hörten , noch ſonſt für die Klöſter ſtark belaſtet und in An⸗
ſpruch genommen war . Urſprünglich war der Zehnt eine
kirchliche Abgabe , welche aus dem Alten Teſtament begründet
wurde , wobei man zu berückſichtigen unterließ , daß die Bibel
orientaliſche Verhältniſſe im Auge hat . Wir werden noch hö⸗
ren , daß die weltliche Herrſchaft den Sander Zehnten vom

Straßburger Biſchof erkaufen mußte ; alſo ging der Zehnten
lange in kirchliche Taſchen . Man unterſchied den großen und
kleinen Zehnt . Der große Zehnt wurde von allen Mül⸗
lerfrüchten bald in Natura , bald in Bauſchſumme erhoben .
Wurde er in Natura erhoben , ſo waren Perſonen guten Ge⸗
rüchts Zehntſammler . Jede 10 . Garbe wurde weggenommen
und weggeführt in die Zehntſcheuer , welche die Gemeinde
auch noch auf eigene Koſten unterhalten mußte . Die Zehnt⸗
ſcheuer mußte gut verſchließbar ſein , und die Dreſcher muß⸗
ten den Dreſcheid ablegen . Am Abend wurde die gedroſchene
Frucht in Gegenwart des Gerichtsſchreibers aufgewannt und
das Erzielte gebucht . Manchmal wurde der Zehnt auch ver⸗

lehnt oder verſteigert an Unternehmer , welche den Zehnt auf
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ihre Rechnung beitrieben . Als Gegenleiſtung für den erho⸗
benen Zehnt anerkennt die Herrſchaft allgemein nur die

Pflicht , das Chor der Kirche zu bauen und zu unterhalten

( vergl . Kiefer Seite 36 ) . — Neben dem großen Zehnt gab es

noch den „ kleinen “ Zehnt von Gemüſe , Baumfrucht , Wur⸗

zelgewächs , Heu , Tabak , Flachs , Rüben , Kraut . Dieſer kleine

Zehnt verbleibt in Sand dauernd dem Kloſter Allerheiligen ,
ebenſo der „ Blutzehnt “ vom jungen Vieh . Eine beſondere

Art des Zehntens wird in Sand ſeit 1700 häufig für die

weltliche Herrſchaft erhoben : Der Noval - oder Neubruch⸗

zehnt , von friſch urbar gemachtem Boden , doch entzieht es

ſich meiner Kenntnis , nach welcher Taxe dieſer erhoben
wurde .

Das onus reale , die Real - oder Grundlaſt , war leider nicht

die einzige Abgabe , obwohl ſie drückend genug erſcheint .
Es kam zweitens hinzu die Perſonallaſt , das onus personale .

Die Perſonallaſt iſt aus der Leibeigenſchaft abzuleiten und

beſteht in der Lieferung von Hühnern oder dem entſprechen —
den Geldwert . Doch werden die Gemeinden auch zu andern

Laſten beigezogen , im 18 . Jahrhundert z . B . zu den Koſten

für Militär , Rheinbau , Brückenunterhaltung u . ſ. w . Die

Rechthühner oder Cappen ( Kapaunen ) gehen in die Hofkü⸗
che oder werden von der Herrſchaft verkauft . Bei Vermäh⸗

lung hanauiſcher Gräfinnen wird eine beſondere Fräulein⸗
ſteuer erhoben . Wollte ein Fremder ſich an einem Ort nie⸗

derlaſſen , ſo mußte er Bürgergeld bezahlen für das Bür⸗

gerrecht : Vor 1670 für einen Mann 3 Pfund , ſpäter ein

Pfund und für eine Frau 10 Schilling ( in unſerem Geld 18 ,

bezw . 16 / für den Mann , 8 / für die Frau ) . ( Vergl . Kie⸗

fer Seite 21 . ) Erwähnt wird ferner das Schirmgeld von

Hinterſaſſen oder Schirmsverwandten ohne Bürgerrecht .
Vor 1701 betrug das Schirmgeld jährlich 3, ſpäter 4 Pfund

( in unſerem Gelde 30 , bezw . 40 / ) ; dieſe hohe jährliche Ta⸗

xe erklärt ſich daraus , daß man möglichſt wenig Schirmer

wünſchte und ſie als Laſt betrachtete . Die Juden durften

alljährlich ſogar 10 Taler Schirmgeld bezahlen . Ein auswär⸗

tiger Schirmjude wird in den Sander Gemeinderechnungen

gelegentlich erwähnt . Eine beſonders grauſame Art des Geld⸗

erpreſſens war der „ Todfall “ , welcher beim Bauernkrieg
1525 ausdrücklich zur Sprache kommt . Er beſtand in der

Beſchlagnahme eines wertvollen Hinterlaſſenſchaftsobjektes
nach Abſterben eines Hausvaters oder einer Hausmutter ,
welches mit Geld gelöſt werden mußte . ( Vergl . Ruppert ,

Beiträge zur Geſchichte der Ortenau , Achern 1878 , S 68 f. )
Statt in einem ſolchen Fall dem verwaiſten Hauſe hilfreiche
Hand zu bieten , beraubte man die Hinterbliebenen in einer

Weiſe , welche jedes menſchliche Gefühl verletzen muß . Das

Gut zum Tod Verurteilter verfällt vollſtändig der herrſchaft⸗
lichen Konfiskation ( Beſchlagnahme ) . Für gewiſſe ſtrafbare

Handlungen mußte „ Frevel “ bezahlt werden . Vorehelicher
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Geſchlechtsverkehr koſtete 14 Gulden ( S 56 / heute ) , Ehe⸗
bruch 25 Gulden ( = 100 / ) , ſchwere Beleidigungen je nach
dem Fall z . B . 2 Gulden ( = 8 / ) . ( Vergl . Kiefer S . 25 f . )
Wer über die erlaubte Zeit nachts auf der Straße war , zahl⸗
te 1 Gulden ( = 4 %) . Man glaube nicht , daß ſo drakoniſche
Maßregeln ihren Zweck beſſer erfüllen als mäßige Bußen ,
denn je ſtrenger die Geſetze ſind , um ſo leichter läßt man

Frevel unbeachtet,ſchon um nicht infolge übergroßer Härte
das Glück einer ganzen Familie aufs Spiel zu ſetzen . Im
Jahr 1438 führen Jakob und Ludwig von Lichtenberg das

„ Ungelt “ ein , eine Acciſe beim Verkauf von Lebensmitteln .

Jeder Wirt mußte ſeine Konzeſſion bezahlen ; außerdem wird
für den verbrauchten Wein Acciſe erhoben . Der Bäcker hat
von jedem verbackenen Viertel Frucht 2 Schilling 6 Pfennig
Acciſe zu entrichten . Uebrigens wurde das Brod bei uns

wohl nur in den Haushaltungen gebacken , denn in Sand

fehlte noch im 18 . Jahrhundert ein Bäcker , und die Gemein⸗
de hatte für Brotlieferungen häufig Abrechnungen mit dem

Willſtätter Bäcker . Der Bierbrauer zahlte für jeden Sack

Malz 7 Schilling 6 Pfennige ; Branntwein koſtete pro Maß
einen Schilling . Aehnliche Laſten trugen Krämer und Metz⸗
ger . Die Müller liefern ihren Beitrag in Molzer und ei⸗

nem Mühlſchwein : Die Mühlen waren Erblehen , d. h. ſie
verblieben in einer beſtimmten Familie , waren aber herr⸗
ſchaftliches Egentum . Eine Oelmühle zahlt jährlich 4 Gul⸗
den . Jeder Wegziehende muß von dem mitgenommenen
Gut und Habe den zehnten Pfennig entrichten . ( Wenn hier
keine Umrechnung in unſere Münzen gegeben wird , ſo ge⸗
ſchieht dies , weil genaue Zeitangaben fehlen , denn die
Münzwerte waren dauernden Schwankungen im Kurs un⸗

terworfen . )
Von ſonſtigen Abgaben ſei hier noch der „ Römermonat “

erwähnt , weil er auch in Sander Gemeinderechnungen eine
Rolle ſpielt . Der „ Römermonat “ iſt eine Reichskriegsſteuer ,
eingeführt 1521 durch die Wormſer Reichsmatrikel ( Kiefer
Seite 43 , Anmerkung ) . Die Grafſchaft Hanau⸗Lichtenberg
ſtellt 6 Mann zu Pferd und 22 Mann zu Fuß oder an Geld
160 Gulden .

Nach der obigen Blumenleſe , welche auf Vollſtändigkeit
keinen Anſpruch erhebt , kann es kein Zweifel ſein , daß nicht
erſt heute die Finanzminiſter verſtehen , für die Obrigkeit
Einkünfte zu ſchaffen . Jedenfalls ſind unſere Steuerverhält⸗
niſſe unendlich leichter als diejenigen der Vergangenheit .
Damals forderte der unumſchränkt waltende Gebieter ſo
viel er konnte ; heute iſt die Steuerbewilligung Sache der

vom Volk ſelbſt gewählten Vertreter . Damals war keine
Obrigkeit für ihre Ausgaben dem Volk gegenüber verant⸗
wortlich ; heute erhält die breiteſte Oeffentlichkeit Rechen⸗
ſchaft für ſämtliche finanziellen Maßregeln der leitenden
Männer .

Wenn bei aller finanziellen Mißwirtſchaft eine Gemeinde



wie Sand im Jahr 4506 den Entſchluß faßte ſich eine würdi⸗

ge Kirche zu erbauen , ſo iſt dies ein rühmliches Zeichen für

die unverwüſtliche Lebenskraft und die nicht zu brechende re⸗

ligiöſe Opferwilligkeit unſeres Volkes . Merkwürdig , daß

liber ein ſolch wichtiges Ereignis , wie den Kirchenbau von

1506 keine ſchriftlichen Aufzeichnungen vorhanden ſind : Dieſe

Tatſache beweiſt , daß Sand ſeine Kirche ganz aus eigenen

Mitteln erbauen mußte und auf ſich ſelbſt angewieſen war .

Aber hier geht es nach dem Wort der Schrift : Wenn dieſe
ſchweigen , werden Steine ſchreien . Von der Erbauungszeit

der Kirche wüßten wir überhaupt nichts , wenn nicht der

Stein über dem Haupteingang Auskunft gäbe . Die Gerech⸗

tigkeit gebietet , den Namen deſſen hier zu nennen , welcher

meines Wiſſens im 19 . Jahrhundert zuerſt die Inſchrift
entziffert hat ; es iſt der noch heute in beſtem Andenken be⸗

wahrte Pfarrer Rieger . Die Richtigkeit ſeiner Lesart wurde

durch Herrn Dr . Wingerath in Karlsruhe beſtätigt . Die In⸗

ſchrift lautet :

„ Gedenken ſoll ein jeder eriſt

Daß Urtel Gottes zu der friſt .
anno domini M. D. VI . Jar . “ ( 1506 ) .

Die alten Sandſteinvorſprünge an der Faſſade über dem

Hauptportal dienten dazu , einen Balken zu tragen , von

welchem aus nach unten hin ein kleines Dach ging für ei⸗

nen Vorbau , was gewiß ſehr freundlich ſich ausnahm und

wiederhergeſtellt zu werden verdiente . Die muſterhaft

ſolide Bauart unſerer ehrwürdigen Kirche läßt auf

einen blühenden Zuſtand der Gemeinde Sand in

jener Zeit ſchließen . Auch verrät das ſchöne Rip⸗

pengewölbe im Turminnern , daß der Baumeiſter ein wirk⸗

licher „ Könner “ war . Daß die Sakriſtei eine ältere Art der

Wölbung zeigt , wurde ſchon weiter oben behauptet und

möge hieran erinnert ſein . Der Hochaltar iſt ganz hinten

im Chor zu denken , nicht etwa ſo , wie heute der Altar ſteht .

Da dieſe Schrift wohl für längere Zeit ein Andenken der

Gemeinde Sand werden ſoll , iſt hier vielleicht der Ort zu

erwähnen , daß Sand im Jahre 1906 ͤam Himmelfahrtstag
das 400⸗jährige Jubiläum ſeiner Kirche gefeiert hat . Nach

dem Eindruck , welchen die Feier auf den Verfaſſer dieſer

Chronik gemacht hat , wird dieſelbe des Gegenſtandes nicht

unwürdig geweſen ſein . Alle taten für ſein Gelingen , was

ſie konnten . Bei einer guten Witterung war auch von aus⸗

wärts eine ſolche Zahl von Feſtbeſuchern herbeigeeilt , daß

die Kirche nicht alle faſſen konnte , und viele vor offenen

Türen ſtundenlang ausharrten . Es wird wohl der allgemei⸗
ne Eindruck geweſen ſein , daß die von Herrn Oberkirchenrat

D. Reinmuth in Karlsruhe gehaltene Feſtpredigt den Höhe⸗

punkt der Feier bildete . Sein Tert war ein ſehr aparter :

Joh . 10 . 23 : „ Und Jeſus wandelte im Tempel . “ Als ein

unübertroffener Meiſter der Volksrede zeigte der Prediger ,
4
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daß und wie uns der Herr in ſeinem Hauſe begegnet . In

ſolcher Weiſe hat wohl noch ſelten ein Prediger zum einfach⸗
ſten Mann verſtändlich und packend geſprochen wie dieſer .
Der Verfaſſer dieſer Chronik ſagt dies nicht aus Liebedie⸗
nerei nach oben , ſondern er verleiht nur der allgemeinen
Stimmung unſeres Volkes Ausdruck , wie es die Wahrheit
und Gerechtigkeit gebietet . Denn Oberkirchenrat Reinmuth

weiß ſelbſt genau , woher er dieſe Popularität hat , war er

doch Jahrzehnte lang ein „ Bauernpfarrer “ , und darauf iſt er

noch heute ſtolz . Der Verfaſſer dieſer Chronik gab am An⸗

fang der Feier einen gedrängten Abriß der Sander Ortsge⸗

ſchichte . Zwei Männer⸗ und mehrere Schülerchöre taten ihr

Beſtes zur künſtleriſchen Hebung der Feier , ebenſo ein mit

wunderbar inniger Stimme begabtes Fräulein aus Offen⸗

burg durch zwei Sologeſänge . Daß die Kirche mit Blumen

geſchmückt war , und daß viele Frauenhände , auch diejenigen
meiner guten Frau , dabei eifrige Tätigkeit gefunden hatten ,
ſoll auch nicht vergeſſen ſein . Hoffentlich iſt jener Tag für
viele Teilnehmer wie für den Verfaſſer dieſer Chronik ein

Gegenſtand ſchöner Erinnerung . Vielleicht darf ich gar

glauben , daß ſich ſeither im kirchlichen Leben Sands manches

gebeſſert hat : und das wäre die ſchönſte Frucht .
Merkwürdig , daß eine Gemeinde , die 1506 mit vielen Ko⸗

ſten ſich eine Kirche baut und dadurch ein ſchönes Zeugnis
ihrer Opferwilligkeit und Frömmigkeit ſich ausſtellt , ſo
bald ſchon in politiſche Wirren hineingezogen werden

ſollte . Dieſer Hinweis iſt nicht überflüſſig , ſondern erinnert

daran , daß die Schuld des Bauernkrieges , wenigſtens ſoweit

ſich Sand daran beteiligt , nicht bei den Untertanen zu ſu⸗

chen iſt , denn ein Volk , welches Gott die Ehre gibt,wird auch
einer gerechten Obrigkeit den Gehorſam nicht verſagen .
Nur unerträglicher Druck wird im ſtande ſein , die Geduld

des Volkes zum Reißen zu bringen . Der Sturm , welcher
1525 durch Deutſchland verheerend dahinbrauſte , iſt nicht

plötzlich entſtanden : es gab für die Einſichtigen Vorzeichen ,
untrügliche Warnungen genug . Ich erinnere nur an die

am Anfang dieſer Arbeit geſchilderte Verhandlung von 1516

wegen des Urloffener Weges , von welcher uns hier intereſ⸗

ſiert , daß einzelne Bauern „ſtolze , hochmütige , tratzliche ,
verdrießige Wort “ brauchen und deshalb von der Obrigkeit
mit Strafe bedroht werden müſſen . Hier weht ſchon die

Luft des Bauernkrieges .
Auch ſonſt verkündet Wetterleuchten und dumpfes Grollen

das nahende Gewitter . Gerade als am Oberrhein infolge
von Mißwachs Teuerung herrſchte 1517 und 1518 , kam der
bekannte Ablaßſchacher zum Bau der Peterskirche in Rom ,

welcher Luther zu ſeinen Theſen trieb . Hier wurde hand⸗

greiflich die Religion zu einem Geldgeſchäft gemacht in einer

Zeit , wo der einfachſte Mann ſelbſt das Notdürftigſte nicht
beſaß . ( Vergl . Ruppert , Beiträge zur Geſchichte der Orte⸗



nau , Achern 1878 , S . 66 . ) Daß die ſehr mäßig bezählte
Geiftlichkeit ebenfalls noch für ihre Oberen Laſten tragen
mußte , wurde im vorigen Kapitel dargeſtellt ; um exiſtieren
zu können , müſſen ſie aus der Religion ein Handelsgeſchäft
machen und ſich künſtlich Nebeneinnahmen verſchaffen , was

die Religion und Geiſtlichkeit im Auge des Volkes nur her⸗
abſetzen konnte . Erbitterung weckte es auch , daß die Rechts⸗
pflege nur nach dem Intereſſe der weltlichen Herrſchaft er⸗

folgte . Zum Beiſpiel Jagdfrevel wurden oft härter ge⸗

ſtraft als Menſchenmord . Solche und ähnliche heilloſe Ver⸗

hältniſſe ſchafften im Volk böſes Blut ; eine Zuſammenſtel⸗
lung ihrer Hauptbeſchwerden geben ſie ſelbſt in den 12 Ar⸗

tikeln , von denen wir alsbald zu reden haben werden .

Man muß auch nicht meinen , daß der Bauernkrieg 1525

die erſte und einzige Bewegung des Bauernſtandes war .

Hören wir doch ſchon 1513 von 5 Anhängern des Bauern⸗

bundes Bundſchuh in Schweighauſen , welche im Auftrag der

Bauernführer im Volk Anhänger werben ( Ruppert Seite

68 . ) ; und ähnliche Agitatoren gab es in den meiſten Hanau⸗
er Orten , welche den Boden unterwühlten , ſo daß im Ha⸗
nauerland die meiſten Verſchworenen waren . Vielleicht
wird man die Urſache dafür darin finden dürfen , daß die

Hanauer auch den härteſten Druck auszuhalten hatten , denn

ſchlimmer kann es in anderen Gegenden kaum geweſen ſein
als unter den letzten Lichtenbergern im Hanauerland . Die

geheime Loſung der Mitglieder des Bundſchuh war : „ Gott
grüß dich , Gſell ' , was haſt du für ein Weſen ? “ Antwort :

„ Der arme Mann in der Welt mag nit mehr geneſen . “
Das Geheimnis war notwendig , weil jede Entdeckung zum

Galgen führte . Die Bundesfahne zeigte Chriſtus am Kreuz ,
daneben Maria und St . Johann , den Papſt und den Kaiſer
und einen Bauern ſamt dem Bundſchuh ; die Unterſchrift
auf der Fahne lautete : „ Herr , ſteh Deiner göttlichen Ge⸗

rechtigkeit bei . “ ( Ruppert Seite 69. ) Ihre Forderungen
ſind gemiſcht aus geiſtlichen und weltlichen Intereſſen .
Wenn der Kaiſer ſie verſagte , wollte man Beiſtand bei den

Eidgenoſſen ſuchen . Die 1513 von Lehen bei Freiburg aus⸗

gehende Verſchwörung wurde unterdrückt und grauſam be⸗

ſtraft . ( Ruppert S . 71 . ) Natürlich wurde dadurch der Brand

nicht gelöſcht . Man bekämpfte die Flammen , ließ aber den

Feuerherd unverſehrt . Aus Verblendung hofft man mit

blutiger Strenge auch diesmal wie früher ſchon oft den ge⸗
meinen Mann einzuſchüchtern , ftatt durch Reformen den

Feuerherd auszuleeren .
Die obige Feſtſtellung , daß ſchon 1513 der „ Bundſchuh “

beſtanden hat , iſt von ganz außerordentlichem Intereſſe für
die geſchichtliche Gerechtigkeit , denn bekanntlich möchte die

ultramontane Geſchichtſchreibung die Schuld jenes Blutver⸗

gießens von 1525 Luther und der Reformation in die Schu⸗
he ſchieben . So möchte Weiß III . 128 ff . den Bauernkrieg



52 —

ätk direkte Verbindung mit der Reformation ſetzen . Alle

Ankläger Luthers mögen doch gütigſt die Frage beantwor⸗

ten , ob die Reformation , welche erſt 1517 begann , auch

Schuld am Bundſchuh von 1513 trug ; und der Bundſchuh

von 1513 umfaßte doch ſchon unſer Gebiet ! Allerdings ha⸗

ben die Freiheitsgedanken der Reformation ungewollt mäch⸗

tig dazu beigetragen , die Freiheitshoffnungen der Bauern

zu beleben . Aber deſſen braucht ſie ſich keineswegs zu

ſchämen , denn es waren geſunde Elemente in den bäuerli⸗

chen Forderungen , und der Bauernkrieg gereicht weniger

den Bauern als ihren Bedrückern , ſowohl den geiſtlichen als

auch den weltlichen , zur Schande . Auch die von den Bauern

verübten Greuel ſind gewiß als entſetzlich zu verdammen ,

aber die Herren pflegten mit dem Bauern nicht anders um⸗

zugehen als mit dem wilden Vieh . Und wenn man einen

Menſchen wie ein Tier behandelt hat , muß man ſich nicht

wundern , wenn er ſich ſchließlich wie ein Tier benimmt .

Daß inzwiſchen die reformatoriſchen Gedanken ins Volk

gedrungen ſind , läßt ſich nicht verkennen , denn das Jahr

1525 zeigt mehr religiöſe Klänge in den Forderungen der

Bauern , während im Programm von 1513 noch mehr die

ſozialen Wünſche überwogen . Zuerſt ſchien es überhaupt

in den benachbarten ortenauiſchen Gebieten durch rechtzeiti⸗

ges kluges Nachgeben und Verhandeln ohne Unruhen abzu⸗

gehen . Aber am 25 . April 1525 ſammeln ſich die Bauern

aus dem Willſtätter Amt und die aus dem Griesheimer

Gericht , ſo daß der Haufen in kurzem auf 8000 Mann

wuchs , welche ſich nach Renchen wandten und dann nach der

biſchöflich⸗ſtraßburgiſchen Stadt Oberkirch , welche die Tore

öffnete ( Ruppert S . 90 ) . Jedenfalls haben auch unſere San⸗

der Vorfahren ihre Rekruten dazu geſtellt , wie ja auch im

Ausſchuß der Bauern zwei Sander waren . Daß gerade die

Probſthöfe des Kloſters Allerheiligen in Oborkirch und Lau⸗

tenbach von den Bauern geplündert wurden , braucht den

nicht zu wundern , welcher weiß , wie viel die Bauern gerade

dahin zu liefern hatten . Ein Teil der Bauern ſchlägt hier

in Oberkirch ſein Standquartier auf , während die andern

vor Offenburg⸗Ortenberg zogen ( vergl . Schaible S . 42 ) . Am

27 . April aber begann man in Achern Verhandlungen , an

welchen Markgraf Philipp von Baden , das Bistum Straß⸗

burg , die Grafen von Hanau und Bitſch , ſowie diejenigen

von Fürſtenberg und die Ortenauer Ritterſchaft ſich betei⸗

ligten . ( Schaible S . 43 . ) Für die Dauer der Verhand⸗

lungen wird ein Waffenſtillſtand verabredet . Die erſte For⸗

derung der Bauern iſt Strafloſigkeit für die Teilnehmer

am Aufruhr , ferner wollen ſie Erleichterungen ihrer ſozia —
len Lage . Für die Verhandlungen war ein Ausſchuß ge⸗

wählt , unter welchem wir auch zwei Sander entdecken : Die⸗

bold Hans und Marx Rapp ( Rupert S . 97 nach Allerheili⸗

gen Copialbuch 3 ( 5) Seite 114 ) . Die Verhandlungen zwi⸗



ſchen dem Bauernausſchuß und den Regierüngen dauern

ziemlich lange : erſt am 12 . Mai ' konnte in Renchen Vers .

ſammlung gehalten werden ( Leitz gibt Seite 56 als Datum

den 25 . Mai ) , welche drei Tage gedauert haben ſoll , bis

man ſich über 12 Artikel geeinigt hatte .

Nach Artikel 1 fordern ſie eigene Pfarrwahl mit Probe⸗

predigt . Wegen „ unweſentlichen “ Verhaltens ſoll nach ord⸗

nungsmäßiger Verhandlung die Gemeinde einen Pfarrer

abſetzen dürfen . Der Pfarrer ſoll nach der Bibel ohne Zu⸗

ſatz und Menſchengebot rein und lauter predigen . Der 2 .

Artikel fordert Abſchaffung des kleinen Zehntens von Obſt

und Vieh ; der große Zehnt ſoll beſtehen bleiben , aber für

den Pfarrer zu ſtandesgemäßem Unterhalt dienen ; der Ue⸗

berſchuß iſt für Arme und Notzeiten beſtimmt . Andere Ne⸗

beneinnahmen des Pfarrers fallen weg ; ſie wollen keine

„Nebenſchinderei in der Kirche mit Opfer⸗ , Beicht⸗ oder

anderem Geldtreiben . “ Der Pfarrer hat ohne beſondere

Belohnung jedem Pfarrkind gewärtig zu ſein . ( Sier be⸗

ſtätigt ſich die unter den Gründen des Bauernkrieges auf⸗

geſtellte Behauptung , daß die Pfarrer , welche ſelbſt manch⸗

mal von den Oberen in ihrem Einkommen geſchmälert wur⸗

den , durch Nebeneinnahmen ſich ſchadlos zu halten ſuchten . )

Nach Artikel 3 ſollte die Leibeigenſchaft aufgehoben werden :

doch erlangen ſie nicht die gänzliche Aufhebung derſelben ,

ſondern nur freienZug . Auch ſoll die Ehe unabhängig von

beſonderer Erlaubnis ſein . Artikel 4 gewährt den Bauern
mäßigen Jagdanteil : Der Vogelfang iſt ganz frei ; auch das

ſchädliche Wild darf man töten , aber nur dieſes . Die hohe

Jagd verbleibt der Herrſchaft Durch Artikel 5 erlangen ſie

das Recht , aus dem Wald Holz zu holen,doch nach Ordnung

und nur für die Notdurft und ohne Verwüſtung der Wäl⸗

der . Nach Artikel 6 und 7 ſoll niemand mehr als 4 Tage

fronden , und die Herrſchaft muß dem Fröner ziemliches

Eſſen oder 8 Pfennig geben ( gleich 18d S in unſerm

Geld ) . Etwaige übermäßige Gülten , welche als unkündbare

jährlich verfallende Laſten auf einem Gut ruhen , ſollen nach

Artikel S durch Schiedsgericht gemildert werden . Artikel 9

verſpricht Verbeſſerungen und Vereinfachungen der Rechts⸗
pflege , Artikel 10 Rückgabe entzogener Almenden an die

Bauern . Die oben als beſonders drückend bezeichnete Be⸗

ſtenerung durch den „ Todesfall “ wird teilweiſe abgeſchafft

und ſoll höchſtens 1 Gulden betragen , etwas über 19 / nach
heutigem Geld , was auch noch ungerecht iſt , wo doch gerade

nach dem Tode des Familienhauptes eine Familie des

Schutzes doppelt bedürftig iſt . Was in den vorangegange “

nen Artikeln wider die heilige Schrift iſt , ſoll nach Artikel

12 keine Geltung haben ; was aber aus der Schrift bewie⸗

ſen werden kann , ſoll hingegen neu eingeführt werden .

Der Vertrag wurde ſowohl von den Bauern als auch von

den weltlichen Herrſchaften , darunter vom Vertreter des

„



Grafen Philipp von Hanau⸗Lichtenberg unterzeichnet ( Rup⸗
pert S . 105 ) . Am härteſten trafen Artikel 1 und 2 die Klö⸗

ſtex , welche den Pfarrſatz und Zehnten beſaßen : Der Ver⸗

gleich zwiſchen den Herrſchaften und Bauern wurde alſo
großenteils auf Koſten der Klöſter abgeſchloſſen ; kein Wun⸗

der , daß hier die Bauern am meiſten erreichten , weil es

nicht auf Koſten der Herrſchaften ging . Bei Sand allerdings
hatte kein Kloſter den Verluſt des großen Zehntens zu be⸗

klagen , denn 1522 hatte , wie wir ſchon früher hörten , das

Hochſtift Straßburg unter Biſchof Wilhelm zu Straßburg
den großen Zehnt zu Sand vom Frauenkloſter Eſchau er —

kauft und zwar um 2200 Gulden . Dieſe Summe wäre nun

verloren geweſen , wenn nicht ſpäter der Graf von Hanau
ihn vom Hochſtift wieder erkauft hätte . — Nur der kleine

Zehnt war Eigentum des Kloſters Allerheiligen ,und dieſer
ſollte nach den 12 Artikeln verloren ſein .

Doch es kam anders . Trotzdem der Vertrag genehmigt
und bei Wolf Köppel in Straßburg ( vergl . Schaible S . 44 )
gedruckt und im Volk verbreitet worden war , weigerten ſich
die Grafen von Hanau und Bitſch nach Beruhigung der

Bauern , ihn zu halten . Sie erklärten , ihr Vertreter habe
ſeine Vollmachten überſchritten , da er den Vertrag unter⸗

zeichnet habe . Natürlich iſt das eine faule Ausrede , denn
als Verhandlungsteilnehmer hatten ſie die Pflicht , ihren
Vertreter mit den genaueſten Inſtruktionen zu verſehen .
Tun ſie das nicht , ſo iſt das ihre eigene Sache ; an den

Vertrag ſind ſie gebunden . Sie aber verboten ihren Unter⸗
tanen den freien Zug und legten ihnen hohe Strafgelder
auf ( Ruppert S . 118 ) , wodurch der Graf von Hanau ſchon
im folgenden Jahre ſtarke „ Spänne “ mit der Stadt Straß⸗
burg bekam , wie wir gleich hören werden .

Zwar erging unter dem 14 . Juni 1525 auf erhobene Be —

ſchwerde vom Reichsregiment in Eßlingen an die Grafen
von Hanau und Bitſch der Auftrag , dem Vertrag nachzu⸗
kommen , um weiteren Aufruhr zu verhindern ( Ruppert S .

119 ) ,doch die Grafen erhoben beim Reichsregiment Gegen —
vorſtellungen und belegten die Bauern mit harten Schatzun⸗
gen . Auch der Biſchof von Straßburg wünſchte , daß der

Vertrag ſäumig gehalten werde , nicht bloß , weil er der Re⸗
formation Tür und Tor öffnete , ſondern auch als Leidtra⸗
gender um den großen Sander Zehnten und um die ſchönen
2200 Goldgulden , welche er darangerückt hatte . So ver⸗

ſteht man es auch , daß Graf Philipp III . von Hanau ſpäter
der Gemeinde Sand wenig gegen den Straßburger Biſchof

half , als das Hochſtift Pfarrhausbau und Pfarrbeſetzung
verweigerte . Am 14 . Nov . 1525 ſchrieb Graf Philipp III .
nach Willſtätt an ſeine Amtsangehörigen , er habe aus ange⸗
borener Tugend unterlaſſen , ſie an Leib und Gut zu ſtrafen ;
dagegen habe er ihnen eine Schatzung auferlegt zur Aus⸗
ſteuer für ſeine freundlichliebe Tochter . Trotz ihres Ver⸗



ſprechens hätten ſie nichts bezahlt . Nun fordert der Graf
innerhalb dreier Tage Zahlung , widrigenfalls er ſeine Un⸗

tertanen mit Nachrichter und Henker ſtrafen werde ( Rup⸗
pert S . 126 ) . Bei 5ʃPfennig Strafe , gleich 1,15 l , befiehlt

er ſpäter ſeinen Untertanen , alle Feiertage wie von alters

her zu halten mit allen Zeremonien ( Ruppert S . 127 ) . Auch

dieſes Gebot beweiſt , wie ſehr die Hanauer ſchon jetzt zur

Kirchenverbeſſerung hinneigen , und daß es keines Zwanges

von oben bedurfte , um die neue Lehre bei ihnen einzufüh⸗

ren ; vielmehr konnte nur durch Gewalt das alte Kirchen⸗

weſen aufrecht erhalten werden .

Das iſt eine ganz neue und glaubwürdige Beleuchtung

jener Vorgänge von 1525 , und ſie löſt alle Rätſel auf , welche

die früheren Geſchichtsſchreiber dieſes Gegenſtandes nicht

bewältigen konnten , weshalb nämlich Philipp III . die Ein⸗

führung der Reformation unterließ . Damit verſchwindet

hoffentlich auch das Geſchwätz von der „ milden “ Behand⸗

lung der Hanauer Untertanen ſeitens ihrer Herrſchaft für

immer . Soll doch ſogar Zwingli die Härte Philipps gegen

ſeine Untertanen gekannt und getadelt haben ( Schaible S .

46 ) . So ſetzte er trotz des in den 12 Artikeln zugeſagten
freien Zuges 1526 den Georg Herder von Eckartsweier , ei⸗

nen Straßburger Ußbürger oder Schutzverwandten , welcher

das Straßburger Bürgerrecht erkauft hatte , in Willſtätt ge⸗

fangen , aber die Straßburger befreien ihn und richten in

Willſtätt großen Schaden an ( vergl . Rathgeber S . 83 f. ).

Natürlich war dann Philipp auf die Straßburger , welche
ſeit 1521 ſich der Reformation angeſchloſſen hatten , und da⸗

mit auch auf ihre Reformatoren , noch weniger gut zu ſpre⸗

chen . — Man braucht alſo nicht einen nebenſächlichen Um⸗

ſtand wie körperliche Schwäche und Kränklichkeit des Gra⸗

fen , von der Rathgeber Seite 91 ſpricht , um ſeine Zurück⸗
haltung der Reformation gegenüber zu erklären ; iſt er doch
erſt 15 . Juli 1538 geſtorben , ſo daß ſeine Kränklichkeit nicht

gefährlich geweſen ſein wird . Vielmehr brachte ihn ſeine

geſamte politiſche Haltung in Gegenſatz zu den herrſchenden
Geiſtesſtrömungen ſeiner Zeit und mit den tiefſten Wün⸗

ſchen ſeines Volkes , welche in den 12 Artikeln unverkennba⸗
ren Ausdruck gefunden haben . Trotzdem ging des Grafen

Anhänglichkeit an die alte Kirche nicht beſonders tief , denn

er ſoll anfangs 1526 ſeinen Pfarrern geboten haben , keine

Seelenmeſſen mehr zu leſen . Vielleicht geſchah es , um den

Reformwünſchen einen Klagepunkt zu entziehen . Mit der

Ungiltigkeitserklärung des Vertrages mußte auch die Re⸗

formation ins Stocken geraten , und der Graf war nie mehr

völlig einig mit ſeinen Untertanen , wie wir gleich zeigen
werden . Aber der Boden war und blieb reif für die Refor⸗

mation ; denn ein Volk , welches zum Halten katholiſcher
Feiertage mit Geldſtrafen gezwungen werden muß , und

welches freie Pfarrwahl und Predigt nach der heiligen



Schrift fordert , iſt reif für die Reformation . Und es ſind

nachher noch neue Klagepunkte gerade in Sand wegen
des katholiſchen Kirchenweſens hinzugekommen , ſo daß

die Sehnſucht nach der Kirchenverbeſſerung immer glühen⸗
der geworden ſein muß . Folglich iſt es nichts mit der Be⸗

häauptung derjenigen , welche uns vorreden möchten , unſer .
Volk habe zur Reform gezwungen werden müſſen , und in⸗

Sand insbeſondere ſeien ihr Widerſtände entgegengetreten ,
wie Schaible Seite 49 berichtete .

So war alſo die Hanauer Bevölkerung um die Frucht ih⸗

rer Hoffnungen gebracht , und man kann nicht behaupten ,

daß die Herrſchaft dabei in einem rühmlichen Licht erſcheint .
Aber ganz fruchtlos blieb jene Bewegung doch nicht . Jene
im 8. Artikel von 1525 vorgeſehene Minderung übermäßiger
Gült wurde wenigſtens an einem Punkt vorgenommen : Am

Donnerſtag nach St . Sebaſtian 1535 wird ( laut Urkunden⸗

abſchrift im Karlsruher Copialbuch 29 Allerheiligen Teil

II . Seite 28 ff . ) dem Simon Schraft , welcher den Nonnen⸗

hof in Neuſand bewirtſchaftet , und deſſen Gut von Waſſer

gelitten hatte , eine Ermäßigung ſeiner Gült bewilligt von

10 Virteln Korn , 1 Viertel Haber , 2 Cappen , 1 Erntegans
auf 6 Viertel Korn , 2 Seſter Haber und 2 Cappen .

Irrungen gab es in dieſen Jahren auch unter den Her⸗

ren ſelbſt , welche am 2. Dezember 1528 ( laut Originalurkun⸗
de im Karlsruher Archiv Allerheiligen 34/64 und Copial⸗
buch 29 . II . 32 ff . ) erledigt werden durch Vergleich : Es

handelt ſich um Sander Zehnt , welcher zwiſchen Allerheiligen
und den Schauenburger Herren ſtrittig iſt . Unter Vermitt⸗

lung des Grafen Ludwig von Hanau erfolgt die Abſchlie⸗
ßung eines Vergleichs zwiſchen Propſt Heinrich von Aller⸗

heiligen und Junker Bernhard von Schauenburg . Die Ir⸗

rungen hatten eine gute Zeit angedauert , tragen aber für
die Sander Ortsgeſchichte nichts aus , ſondern werden nur

der Vollſtändigkeit wegen erwähnt .
Ueber die Zahlenverhältniſſe unſerer Gemeindebevölke⸗

rung erhalten wir die älteſten Angaben aus dem Willſtätter
Berain 1532 ( mitgeteilt von Dr . Beinert in Mannheim ) :
Alt⸗ und Neuſand mit Schweighauſen haben zuſammen 70

Häuſer . Dies ergäbe , auf jedes Haus im Durchſchnitt nur

6 Perſonen gerechnet , eine Geſamtbevölkerung von 420 See⸗

len im Jahr 1532 . Nach Willſtätter Akten Conv . 5 von

1544 hat Schweighauſen 8 Meier , 4 Tagner und 2 Witwen ,

zuſammen 14 Familien , zu 6 Köpfen gerechnet , ergäben
84 Seelen für Schweighauſen ; 1590 hat Altſand 41

Bürger , Neuſand 19 , Schweighauſen 18, Eichet 1 Bürger ,

5 79 Familien zu 6 Köpfen gerechnet ergäben 474

Soolen .

So ſehr nun auch Graf Philipp III . ſich bemühen mochte ,
den Gang der Kirchenverbeſſerung in ſeinem Lande aufzu⸗
halten , die Verhältniſſe waren ſtärker als ſeine Macht . Dies



— 57 —

beweiſt die Mahnung des Biſchofs Manderſcheid von Straß⸗

burg 1533 ͤan den Propſt von Allerheiligen , Jakob von

Hornberg , welcher 1535 abdankt , weil das Kloſter dem Pfar⸗

rer von Sand ſeit 7 Jahren , alſo ſeit 1528 , keine Bezüge an ,

Frucht , Wein und Geld mehr gewährt habe , ſo daß für Sand⸗
kein Pfarrer zu finden war . ( Vergl . Weiß III . S . 140 . ) Lei⸗

der iſt die Angabe nicht ſehr deutlich , denn man könnte aus

ihr ſchließen , daß Sand ſeit 1528 keinen Pfarrer habe . Viel⸗

leicht ſind die Mönche von Allerheiligen zu ſolchem Vorge —

hen , welches ihnen den biſchöflichen Tadel zuzog , ermutigt

worden , weil Graf Philipp III . gegen die Untertanen im

Amt Willſtätt überhaupt ſehr wenig gnädig geſtimmt war .

Dieſe Streitigkeiten wegen der Sander Pfarrei nehmen

nachher immer größere Ausdehnung an , und ſo findet man

für die Vorgeſchichte der Reformation in Sand die inter⸗

eſſanteſten Aufſchlüſſe in den Akten des Generallandesar —

chivs über Sand Convolut 2, welche von den Spännen und

Irrungen der Untergebenen in Sand und Schweighauſen

betreffend Erbauung eines Pfarrhauſes in Sand handeln .

Montag nach St . Wendelin 15386 erklärt Graf Philipp III . ,

er wolle Steine und Ziegel zum Bau des Pfarrhauſes in

Sand liefern ; dagegen ſollen die Deputaten ( Zehntempfän⸗

ger ) des Straßburger Hochſtifts , welche ſeit 1522 Eigentü⸗
mer des Eſchauer Zehntens von Sand ſind , für alle anderen

Ertanzen ( Bedürfniſſe ) aufkommen . Dafür ſollen die San⸗

der das aus der Kirche weggenommene Salbuch ( Güterver⸗

zeichnis ) zurückgeben . Auch ſollen ſie alle Zehntſchuldigkei⸗

ten wie pflichtig nach Straßburg entrichten . Schließlich ſol⸗

len die Deputaten einen tauglichen Prieſter nach Sand ſetzen ,

und ſoll demſelben eine ziemliche Kompetenz gegeben wer⸗

den . Daraus geht abermals hervor , was wir ſchon 1533 hör⸗

ten , daß die Pfarrei einige Zeit unbeſetzt war . Seinen
Untertanen , welche ſich direkt an ihn wenden , leiſtet Philipp

III . ſehr wenig Vorſchub und fertigt ſie ziemlich kurz und

ungnädig ab , und darauf baut das Hochſtift , welches den

Sandern möglichſt wenig Entgegenkommen zeigt und nur

ſeine Ausſtände fordert .
Mit dem Regierungswechſel am 15 . Juli 1588 , durch wel⸗

chen Philipp IV . ans Ruder kommt , erhalten die Verhand⸗

lungen eine andere Wendung . Durch Schreiben vom 22 .

Auguſt 1539 erklärt das Hochſtift Straßburg dem Grafen ,

die Sander Kirche ſei vorzeiten nur Filialkirche geweſen ;

aber die Sander hätten eigenmächtig eine Pfarrkirche haben

wollen . Folglich ſollen ſie nun auch ihr Pfarrhaus ſelbſt

bauen , das Salbuch zurückgeben und die verſeſſenen Zinſen
erſetzen . Natürlich war dieſe Angelegenheit in Sand nicht

die einzige Urſache der Einführung der Reformation durch

den Grafen , aber das geringe Entgegenkommen der Depu⸗

taten mußte in einer Zeit , welche ohnehin zu Neuerungen

geneigt war , die Gegenpartei zur Selbſthilfe drängen .



So kann man nur mit Verwunderung bei Schaible Seite

49 leſen , daß die Sander der Reformation Schwierigkeiten

entgegengeſtellt hätten , dieſelben Sander , welche mit dem
Straßburger Hochſtift auf dem Kriegsfuße leben , wegen des

Pfarrhaufes und der einbehaltenen Abgaben . Daran än⸗

dert auch nichts , daß 1523 der Pfarrer von Sand heftig ge⸗

gen die evangeliſchen Geiſtlichen in Straßburg losgezogen

habe . Zudem iſt es ein handgreiſlicher Irrtum Schaibles ,
wenn er Seite 49 behauptet , die Pfarrei Sand ſei vom

Kloſter - Allerheiligen beſetzt worden , wo doch das Pfarrbe⸗

ſetzungsrecht bis 1522 dem Frauenkloſter Eſchau und ſeit⸗
1522 dem Straßburger Hochſtift zuſteht , welches letztere es

aber nicht ausübte , ſondern die Pfarrei unbeſetzt ließ .

Jener Sander Pfarrer von 1523 , welcher ſich in Straß⸗

burg ſo ols Held erwieſen hatte , muß im übrigen ein dunk⸗

ler Ehrenmann geweſen ſein , denn Vierordt berichtet in ſei⸗

ner badiſchen Kirchengeſchichte mit Vergnügen , derſelbe habe

in Straßburg ſtatt ſeine Zeche zu bezahlen , ſein Barett und

Brevier ( die geiſtliche Kopfbedeckung und das Gebetbuch )

verſetzen wollen und ſei als Zechpreller verhaftet worden ,

ſintemalen ein Wirt zum Brevierbeten nicht viel Zeit und

Luſt hat und in einem Barett eine klägliche Figur machen

muß , alſo für ein Barett ebenſowenig wie für ein Brevier

Verwendung hat . Auf ergangene Beſchwerde habe der

Straßburger Biſchof den Sander Hochwürdigen zum Pfar⸗

rer von Offenburg gemacht , ein Beweis , daß man auch die

Treppe hinauffallen kann . Wenn ihn Weiß in ſeiner Ge⸗

ſchichte des Landkapitels Offenburg 1895 Seite 112 unter

ſeine Rockſchöße nehmen will , ſo iſt ihm dies völlig mißglückt ;
und wenn derſelbe behauptet , eine Hinneigung der Geiſt⸗

lichen und Laien zum Proteſtantismus im Hanauerland
könne nicht nachgewieſen werden , ſo glaube ich, daß dieſe Be⸗

hauptung durch obige Darſtellung genügend entkräftet iſt .

Bei Einführung der Reformation handelt es ſich überhaupt

weniger um die Geiſtlichen als um das Volk , denn die Geiſt⸗

lichen ſind doch wohl für das Volk da , nicht umgekehrt . Und

wie das Volk dachte , hat es in den 12 Artikeln von 1525 ſo

deutlich erklärt , daß ich nicht verſtehe , wie man eine Hinnei⸗
gung zum Proteſtantismus zu leugnen wagt . Eine Ge⸗

meinde , welche wie Sand dem Hochſtift den Zehnten wei⸗

gert , wird ſelbſt der geiſtliche Rat Weiß nicht als katholiſch⸗
kirchlich geſinnt bezeichnen mögen .

Graf Philipp IV . ſchlägt in ſeiner Antwort an das Hoch⸗
ſtift Straßburg vom 17 . September 1539 ganz andere Töne

an als ſein Vater : Es ſei Sache der Collatoren ( d. h. derje⸗

nigen , welche das Pfarrbeſetzungsrecht haben ) , wie in ande⸗

ren Gemeinden , ſo auch in Sand für den Pfarrer und ſeinen

Unterhalt aufzukommen . Auch wundert ſich der Graf höch⸗
lich , daß Sand ſo lange Jahre her keinen Pfarrer mehr ge⸗

habt habe , und erwartet , daß die Sander baldigſt einen



Pfarrer erhalten , damit ſie mit dem „ Wort Gottes “ verſehen

ſeien . ( Man beachte , wie ſehr das evangeliſch klingt ! ) Erſt

dann will er die andern Wünſche der Kollatoren betreffend

das Sälbuch und die Zinsrückſtände berückſichtigen .

In ſeiner Erwiderung vom 24 . Nov . 1539 verſchanzt ſich

das Hochſtift dahinter , daß nicht das Hochſtift , ſondern der

Biſchof von Straßburg Kollator der Pfarrei Sand ſei . Zu⸗
dem ſei Sand nicht ſelbſtändige Pfarrei , ſondern ein Teil

des Kirchſpiels Kork . Habe ſich Sand von der Mutterkirche

abgezogen und eine eigene Kirche haben wollen , ſo ſolle es

auch für ſeinen Prieſter aufkommen , das Pfarrhaus ſelbſt

bauen und den Biſchof um Sendung eines Prieſters bitten .

Wenn dann noch Sand das Salbuch zurückgegeben und den

Zehnten bezahlt habe , ſo wolle das Hochſtift tun , was billig

ſei . — Aehnlich gehen die Verhandlungen noch lange hin
und her , und im Karlsruher Generallandesarchiv findet ſich

unter den Sander Akten Faszikel 6 ein dickes Aktenbündel ,

welches mit dieſer Korreſpondenz angefüllt iſt ; doch können

wir uns auf Einzelheiten nicht weiter einlaſſen . Schließlich
will der Biſchof am Donnerstag nach St . Bartolomaeus

1544 einen Tag abhalten in Zabern behufs gütlicher Ver⸗

handlung mit einem gräflichen Abgeſandten . Aber das
kam zu ſpät , denn die Sache endet damit , daß Graf Philipp
IV . die Reformation einführt . Schon das nächſte Akten⸗

ſtück in Fasc . 2 der Sander Akten in Karlsruhe vom Jahr
1545 bringt den Bericht des Amtmanns und Schaffners von

Willſtätt , betreffend die Pfarrei Sand und Hausgereuth ,
und vom Jahr 1548 folgt ein Einnahmeverzeichnis des

Amtmanns über Einkünfte der Sander Pfarrei .
Als es zu ſpät war , begann man auch auf katholiſcher

Seite Reformen : 1566 findet in Zabern und 1567 in Mols⸗

heim eine Synode ſtatt , wo zahlreiche Abſtellungen von

Mißbräuchen beſchloſſen wurden , ohne jedoch den Lauf der

Dinge mehr aufhalten zu können .

Da die Arbeit uns hier an die Grenzſcheide des Mittel⸗

alters und der Neuzeit ſtellt , iſt hier vielleicht der Ort zu ei⸗

ner Bemerkung , welche ſonſt nicht gut im Rahmen der Ar⸗

beit untergebracht werden kann . Wer bisher dieſer geſchicht⸗
lichen Darſtellung mit einiger Aufmerkſamkeit gefolgt iſt ,

wird eine Ahnung bekommen haben von den faſt unüber⸗

windlichen Schwierigkeiten , welche die völlig von den unſri⸗

gen verſchiedenen Geld⸗ und ſonſtigen Wertverhältniſſe dem

geſchichtlichen Verſtändnis in den Weg ſtellen . Wer ſelbſt

ſich mit dieſen Schwierigkeiten abgemüht hat , weiß , wie ge⸗

waltig ſie ſind , zumal in deutſcher Sprache meines Wiſſens
kein Werk vorhanden iſt , das hierüber Auskunft gibt . Wenn

dieſe vorliegende Arbeit für weitere Kreiſe und für künf⸗

tige Forſcher der hanauiſchen Geſchichte einen Wert hat , ſo

wird er vielleicht darin beſtehen , daß die vorhandene und er⸗

reichbare Litteratur hier ziemlich vollſtändig zuſammenge⸗
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ſtellt iſt , ſo daß ſie einem aufmerkſamen Leſer nicht verbor⸗

gen ' bleiben wird . Gerade dieſes Auffinden der hierher ge⸗

hörigen Litteratur war vielleicht das mühſeligſte , zeitrau⸗

bendſte und koſtſpieligſte Geſchäft bei dieſer Arbeit . Nun

kommt mir während des Druckes dieſer Arbeit , alſo für ſie

leider zu ſpät , dasjenige Werk zu Geſicht , welches die finan⸗

ziellen Fragen der mittelalterlichen und neueren Geſchichte
unſerer Gegend , ſo viel ich ſehe , vollſtändig löſt . Es ſind die

Eludes économiques des grundgelehrten Abbé Hanauer ,
früher Profeſſor , jetzt Bibliothekar in Hagenau ; 1. Band im

Verlag Simon Straßburg 1876 ; 2. Band Verlag Hagemann

n . Comp . Straßburg 1878 . Es iſt derſelbe Verfaſſer , deſſen

Guide liodétaire GVerlag Sutter u . Comp . in Riſchheim

1894 ) dieſer Arbeit ſchon unſchätzbare Dienſte getan hat .

Wer auf dicſem Gebiet gründliche und klare Arbeit tun will ,

wird an dieſen beiden grundlegenden Werken nicht achtlos

vorübergehen dürſen .

Kapitel V.

Von der Reformationbis zum dreißigjähri⸗

gen Kriege .

Nach Kiefer ( Pfarrbuch der Grafſchaft Hanau⸗Lichten⸗
berg ) war die Einführung der Reformation im Hanauer⸗

land ſchon im Jahre 1542 beſchloſſene Sache , wenn auch ihre

wirkliche Durchführung erſt 1545 erfolgt . Schon 1543 führte

Graf Philipp IV . eine Sabbatordnung in ſeinem Lande ein,
nach welcher die Kirchendisziplin ( Kirchenzucht ) gehandhabt
wurde , auch noch nachdem die Reformation eingeführt war .

Daß aber Sand mit Kork zu den erſten Pfarreien gehört ,

welche einen evangeliſchen Pfarrer erhalten , beweiſt , wie
dringlich die Angelegenheit dem Grafen ſelbſt war , denn was

das Hochſtift Straßburg für Sand verweigerte , einen Pfar⸗

rer herzuſetzen und zu unterhalten , wird wohl bei Kork ähn⸗

lich geweſen ſein , nachdem das Kloſter Eſchau , welches die
Einkünfte von Kork wie von Sand beſaß , ſich aufgelbſſt hatte .

Leider kann darüber keine Auskunft gegeben werden , da die

Korker Geſchichte noch nicht bearbeitet iſt und die mir zu⸗

gänglichen Quellen darüber nichts berichten . Wir werden

bald an einen Punkt geraten , wo dieſer Mangel ſehr eni⸗

pfindlich zu Tage tritt .

Im Februar 1545 erbittet Philipp IV . durch Schreiben an

den Straßburger Reformator Bucer und die übrigen evan⸗

geliſchen Prediger am Straßburger Münſter ſich etliche

taugliche und bewährte Diener des Evangeliums , um ſie an

die „ fürnehmeren “ Orte ſeiner Herrſchaft zu verordnen . Am

14 . März 1545 wird ihm mit zwei anderen zugeſchickt : An⸗

felmus Pflüger . ( Vergl . Schaible Seite 51 nach Straßbur⸗

ger Originalakten . ) Schon am 15 . März chreibt der Graf

an Bucer , daß Pflüger in das Amt Willſtätt zur Verſehung

von Kork und Sand verordnet worden ſei . ( Vgl . Vierordt ,
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